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§ 19 KStG 1988 Auflosung und
Abwicklung (Liquidation)

KStG 1988 - Korperschaftsteuergesetz 1988

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Erfolgt bei einem unter § 7 Abs. 3 fallenden Steuerpflichtigen, der seine Auflésung beschlossen hat, tatsachlich
die Abwicklung, ist der Besteuerung der Liquidationsgewinn zugrunde zu legen.

2. (2)Liquidationsgewinn ist der im Zeitraum der Abwicklung erzielte Gewinn, der sich aus der GegenUberstellung
des Abwicklungs-Endvermdgens und des Abwicklungs-Anfangsvermdogens ergibt.

3. (3)Der Besteuerungszeitraum darf drei Jahre, in den Fallen der Abwicklung im Insolvenzverfahren finf Jahre nicht
Ubersteigen. Das Finanzamt kann diesen Zeitraum in bertcksichtigungswurdigen Fallen auf Antrag verlangern.

4. (4)Abwicklungs-Endvermaogen ist das zur Verteilung kommende Vermdégen. Sind im Abwicklungs-Endvermdégen
nicht verauBerte Wirtschaftsglter enthalten, sind sie mit dem gemeinen Wert anzusetzen.

5. (5)Abwicklungs-Anfangsvermogen ist das Betriebsvermodgen, das am Schlul? des der Auflésung vorangegangenen
Wirtschaftsjahres nach den Vorschriften Gber die Gewinnermittlung anzusetzen war. Wird die Auflésung im
Wirtschaftsjahr der Grindung (Errichtung) beschlossen, ist Abwicklungs-Anfangsvermoégen das eingezahlte
Kapital.

6. (6)Auf die Gewinnermittlung sind im Ubrigen die sonst geltenden Vorschriften anzuwenden.

7. (7)Erfolgt bei einem nicht unter Abs. 1 fallenden Steuerpflichtigen die Abwicklung, richtet sich die Steuerpflicht
nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 1988 und dieses Bundesgesetzes.

In Kraft seit 31.12.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kstg/paragraf/7
file:///

	§ 19 KStG 1988 Auflösung und Abwicklung (Liquidation)
	KStG 1988 - Körperschaftsteuergesetz 1988


